
2. Auflösung Abwasserverbände 

2.1 Auflösung Abwasserverband Fischbach-Göslikon / Niederwil 

2.2 Auflösung Abwasserverband Stetten – Remetschwil – Niederwil 

 

 

Ausgangslage 

 

Die Einwohnergemeinden Bellikon, Fischbach-Göslikon, Künten, Niederwil, Remetschwil und 

Stetten bilden seit 2012 den «Abwasserverband Region Stetten». Bis zur Inbetriebnahme der 

neuen Verbandsanlagen wurde das Abwasser aus den vorgenannten Verbandsgemeinden in 

den drei bestehenden Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in Fischbach-Göslikon, Künten und 

Stetten gereinigt.  

 

Nach dem Umbau der ARA Region Stetten am Standort Stetten wurden die Abwasserreini-

gungsanlagen in Künten und Fischbach-Göslikon aufgehoben und zurückgebaut. Jetzt wo die 

neue Infrastruktur ihren Betrieb aufgenommen hat, können die bisherigen Verbände «Abwas-

serverband Fischbach-Göslikon / Niederwil» und «Abwasserverband Stetten – Remetschwil – 

Niederwil» aufgelöst werden. Das Sammeln und Reinigen des Abwassers der betroffenen Ver-

bandsgemeinden ist in den Satzungen des «Abwasserverbandes Region Stetten» geregelt.  

 

Nebst der formellen Auflösung der beiden Gemeindeverbände per 31. Dezember 2019 sind die 

Eigentumsverhältnisse der Verbandsanlagen sowie deren Betrieb und Unterhalt auf den Zeit-

punkt der Neuordnung zu regeln. Die Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden haben dazu 

Verträge ausgearbeitet. Diese werden den Stimmberechtigten zur Genehmigung unterbreitet.  

 

 

Aktenauflage 

 

Folgende Unterlagen sind Bestandteil der Aktenauflage: 

 Öffentlich-rechtlicher Vertrag Auflösung «Abwasserverband Fischbach-Göslikon / Niederwil» 

 Öffentlich-rechtlicher Vertrag Auflösung «Abwasserverband Stetten – Remetschwil – Nieder-

wil» 

 

 

 

 

Anträge 

 

2.1 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag betreffend Auflösung des Abwasserverbandes Fischbach-

Göslikon / Niederwil per 31. Dezember 2019 sei zu genehmigen. 

 

2.2 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag betreffend Auflösung des Abwasserverbandes Stetten – Remet-

schwil – Niederwil per 31. Dezember 2019 sei zu genehmigen. 


